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wurde deren Personalausweis an das zuständige VPKA, Abteilung 
PM, abgesandt, ist diesen Personen ein Ent lassiJffg39'(>tve-i-o-- 
(Vordruck SV 20) als Legitimationsdokument aus z uste 1 ß S ’t'L/

5. Kontrolle der finanziellen Mittel Verhaftete

Der Leiter der Abteilung Finanzen des MfS Berlin und die Lei- 
ter der Abteilungen Finanzen der Bezirksverwaltungen sind 3a- 
für verantwortlich, daß in von ihnen festzulegenden Zeit
räumen Kontrollen über die Verwaltung der finanziellen Mittel 
Verhafteter in den Abteilungen XIV durchgeführt werden.

6. Diese Oranung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
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